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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Am 17. Mai nahm das Volk den Bundesbeschluss mit 953'173 Ja zu 947'493 Nein äusserst
knapp an. Am deutlichsten fiel die Zustimmung im Kanton Luzern mit 58% aus, am
deutlichsten war die Ablehnung im Jura mit 56% Nein. Die in der Geschichte der
nationalen Volksabstimmungen zweitkleinste Differenz zwischen der Anzahl Ja- und
Nein-Stimmen (5780) löste Hunderte von Beschwerden mit der Forderung einer
Neuauszählung aus. Da aber nirgendwo konkrete Unregelmässigkeiten moniert wurden,
blieben sie erfolglos. Gemäss der Vox-Analyse waren die Zweifel an der Datensicherheit
bei einer zentralen Speicherung der Passinformationen das wichtigste Motiv für die
Nein-Stimmenden gewesen. Unterschiede im Stimmverhalten liessen sich kaum
feststellen. So opponierten Junge, trotz des Einsatzes der Jungparteien nicht mehr
gegen die neuen Pässe als ältere Personen, und auch die Bildung und die Sprachregion
spielten keinen Einfluss.

Abstimmung vom 17. Mai 2009

Beteiligung: 45,2%
Ja: 953'173 (50,1%) 
Nein: 947'493 (49,9%)

Parolen: Ja: FDP, CVP (2)*, EVP (1)*, BDP; economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SVP (2)*, SP (1)*, GP, CSP, EDU, SD, Lega, FPS, PdA; Travail.Suisse. 
Stimmfreigabe: GLP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2009
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Kurz nachdem das Referendum gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie offiziell
zustande gekommen war, gab die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) – wohl
nicht vollends beabsichtigt – sowohl für die Gegner- als auch für die Befürworterseite
den Startschuss zum Abstimmungskampf. An der Präsidentenkonferenz Ende Januar
2019 sprachen sich über dreissig anwesende Sektionen einstimmig gegen die
Verschärfung des Waffenrechts aus und bewilligten darüber hinaus einen finanziellen
Beitrag an das Referendumskomitee. Darin Einsitz nehmen wollte die SOG jedoch nicht,
wie im entsprechenden Positionspapier zu lesen war, in dem sie ihre Nein-Position
damit begründete, dass die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie das «liberale, dem
Milizwesen verpflichtete Schweizer Waffenrecht» unnötig einschränke. Die
Verschärfung treffe nicht den gefährlichen Handel mit illegalen Waffen, sondern die
legalen Waffenbesitzerinnen und -besitzer und sei daher «keine nachhaltige
Massnahme gegen die terroristische Bedrohung in der Schweiz». Die NZZ bezeichnete
den Positionsbezug der SOG als wichtigen Erfolg für die Gegnerschaft des neuen
Waffenrechts, insbesondere für die Schützenverbände, die im Referendumskomitee
federführend waren. Bei Sicherheitspolitikerinnen und -Politikern der bürgerlichen
Mitte kam die SOG damit jedoch schlecht an: Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli
zeigte sich gegenüber der NZZ «enttäuscht» von den Offizieren, denen wohl «der
Stellenwert von Schengen nicht bewusst» sei. Die Luzerner CVP-Nationalrätin Ida
Glanzmann-Hunkeler bedauerte an gleicher Stelle, dass die Offiziere «ins Boot der
SVP» stiegen und sich für deren Kampf gegen Schengen einspannen liessen. In den
Tagen darauf traten einige SOG-Mitglieder um die beiden GLP-Politiker Pascal Vuichard
(GL) und Roland Fischer (LU) aus dem Schatten und verkündeten öffentlich, mit dem
Positionsbezug der SOG nicht einverstanden zu sein. Vuichard äusserte Bedenken, die
SOG verspiele mit diesem Statement ihre Glaubwürdigkeit, da die Armee von den
Änderungen gar nicht betroffen sei. Das von den GLP-Offizieren gegründete Ja-
Komitee setzte eine «Lawine der Kritik» (Tribune de Genève) an der SOG in Gang und
erhielt auch parteiübergreifend weiteren Zulauf – so beispielsweise von FDP-Ständerat
und Oberst im Generalstab Josef Dittli. Der «Krach der Offiziere» (BaZ) gründete darin,
dass für die Ja-Komiteeangehörigen ein gutes Verhältnis zu Europa für die Schweiz aus
sicherheitspolitischer Sicht absolut notwendig sei, weshalb die Schengen/Dublin-

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.05.2019
KARIN FRICK
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Mitgliedschaft nicht gefährdet werden dürfe, zumal die Änderung des Waffenrechts
«sehr umsichtig und pragmatisch» erfolge. Dass sich auch Armeechef Philippe Rebord
hinter das neue Waffenrecht stellte, befeuerte die Debatte zusätzlich. SOG-Präsident
Stefan Holenstein gab derweil gegenüber der Presse zu Protokoll, das Waffenrecht sei
«kein Kernthema» der SOG und der Entscheid sei «keine Abstimmungsparole»,
sondern «eine Position als Ergebnis der internen Beratungen».

Mitte Februar lancierte Bundesrätin Karin Keller-Sutter anlässlich einer
Medienkonferenz den Abstimmungskampf offiziell. Mit dem Slogan «Niemand wird
entwaffnet» platzierte sie das Hauptargument des Bundesrates landesweit prominent
in den Schlagzeilen: Die Änderungen am Waffenrecht seien nur geringfügig und die
Schiesstradition in der Schweiz bleibe erhalten. Die Gesetzesänderung rechtfertige es
somit nicht, die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz aufs Spiel zu setzen; die Kosten
der Beendigung der Schengen-Zusammenarbeit seien schlicht zu hoch – und zwar
sowohl in Form von zusätzlichen Staatsausgaben als auch in Form von
Sicherheitsverlust. Das SIS werde von Schweizer Sicherheitsbehörden 300'000 Mal
täglich abgefragt und habe während zehn Jahren im Schnitt zu einer Verhaftung täglich
verholfen; «ohne Schengen wären wir bildlich gesprochen blind», würdigte der
stellvertretende Fedpol-Direktor René Bühler den Beitrag des Schengener Abkommens
an die Sicherheit der Schweiz. Hinzu kämen gemäss der Justizministerin
volkswirtschaftliche Kosten von mehreren Milliarden Franken pro Jahr – einerseits im
Tourismussektor, weil die Schweiz nicht mehr mit dem Schengen-Visum bereist werden
könnte, andererseits im Asylbereich, da die Schweiz nach Wegfall des mit Schengen
verknüpften Dublin-Abkommens Asylbewerberinnen und -bewerber nicht mehr
abweisen könnte, wenn sie bereits in einem anderen Schengen-Staat Asyl beantragt
haben. Wie die Gegnerschaft des neuen Waffenrechts darauf zu hoffen, dass dieser Fall
nicht eintrete, sei riskant, denn der Ausschluss der Schweiz aus Schengen/Dublin
erfolge bei Verweigerung der Rechtsübernahme automatisch, es sei denn, der
Gemischte Ausschuss, in dem die 28 EU-Staaten und die Schweiz vertreten sind, einigte
sich innerhalb von 90 Tagen einstimmig auf einen weiteren gemeinsamen Weg. Eine
solche Einigung hielt Keller-Sutter jedoch für unwahrscheinlich, da sich die EU zurzeit
nicht in «Kompromisslaune» (St. Galler Tagblatt) befinde. Das gegnerische Argument,
die Verschärfung des Waffenrechts trage nichts zur Terrorismusbekämpfung bei,
konterte die Bundesrätin damit, die Richtlinie beabsichtige in erster Linie, den illegalen
Waffenhandel zu erschweren und die Bevölkerung vor Waffenmissbrauch zu schützen,
sie sei aber «kein Pakt zur Terrorbekämpfung».

Mit ihren Erläuterungen an der Medienkonferenz erntete die Justizministerin wiederum
heftige Kritik aus den Reihen des Referendumskomitees. So kreideten ihr die Gegner
an, der Bundesrat habe eine Kehrtwende vollzogen, indem er die Waffenrichtlinie
explizit nicht mehr in Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung bringe, sondern nur
noch von der Bekämpfung illegalen Waffenhandels und Waffenmissbrauchs spreche.
Weiter bezichtigten sie verschiedene Exponenten der Gegnerschaft mehr oder weniger
direkt der Irreführung und der Falschinformation. Sie störten sich vor allem daran, dass
rund 80 Prozent der im Schiesssport verwendeten Waffen neu verboten würden, und
auf etwas Verbotenes bestehe kein Rechtsanspruch; daran ändere auch die
vorgesehene Ausnahmebewilligung nichts. Zudem fürchteten sie sich vor zukünftigen
weiteren Verschärfungen des Waffenrechts; da die EU-Richtlinie alle fünf Jahre
überprüft werden solle, seien weitere Verschärfungen vorprogrammiert. Die Debatte
um die Kosten des angeblich drohenden Schengen-Ausschlusses sei nur ein
«Ablenkungsmanöver», zitierte die «Südostschweiz» den Walliser SVP-Nationalrat und
ProTell-Interimspräsidenten Jean-Luc Addor; die EU habe überhaupt kein Interesse
daran, die Abkommen zu kündigen, weil sie davon mindestens so viel profitiere wie die
Schweiz und die Schweiz ja bereits ein effizientes Waffenrecht besitze. In Wahrheit sei
die Reform ein «trojanisches Pferd», mit dem die EU in Zukunft alle halbautomatischen
Waffen verbieten könne, so Addor gegenüber der «Tribune de Genève». Anders als der
Bundesrat den Leuten weismachen wolle, seien die Änderungen für die Schützen
überhaupt nicht zumutbar, stellte auch IGS-Präsident Luca Filippini in der Presse klar
und betonte einmal mehr, die Annahme der Waffenrichtlinie wäre «das Ende des
Schiessens als Volkssport», ja sogar «der Beginn vom Ende unseres Rechtsstaates». 

So klar, wie es auf den ersten Blick den Anschein erwecken mag, waren die Fronten
jedoch nicht. Wie bei den Offizieren äusserten sich auch bei den Schützen nach und
nach kritische Stimmen zur Haltung des nationalen Verbandes. Während diverse
kantonale Schützenverbände an ihren Versammlungen finanziell und ideologisch zum
Kampf gegen das «Entwaffnungsdiktat» aus Brüssel, von dem sie sich existenziell
bedroht sahen, rüsteten, beschloss etwa der Schaffhauser Kantonalschützenverband
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Stimmfreigabe, da die neuen Bestimmungen laut Präsident Pascal Herren «den
Schiesssport nicht beeinträchtigen» würden. Auch der Präsident der Ausserrhoder
Schützen, Bruno Preisig, gab in der Aargauer Zeitung zu Protokoll, er habe «kein
Problem mit den neuen Regelungen», im Gegenteil: «Es wäre klüger gewesen, das Geld
in die Nachwuchsförderung, statt in eine grosse Nein-Kampagne zu investieren.» Für
ein Ja zum neuen Waffenrecht setzten sich hingegen geschlossen die grossen
Wirtschaftsverbände Economiesuisse, Hotelleriesuisse und der Gewerbeverband sowie
kantonale Handelskammern ein. Auf Druck der Tourismusbranche hatte sich der
Gewerbeverband Ende Januar zur Ja-Parole durchgerungen, obwohl der von SVP-
Nationalrat Jean-François Rime (FR) präsidierte Verband die Vorlage vor Jahresfrist
noch als unverhältnismässig abgelehnt hatte, wie das St. Galler Tagblatt berichtete.
Bedeutend für die Wirtschaft seien gemäss der NZZ vor allem die Folgen eines Neins:
Die Verbände befürchteten zusätzliche Kosten für das Asylwesen und die innere
Sicherheit, höhere Staukosten im grenzüberschreitenden Verkehr infolge
wiedereingeführter Grenzkontrollen sowie einen Rückgang der Tourismus-Nachfrage
aufgrund des wegfallenden Schengen-Visums. Anlässlich ihrer Delegiertenversammlung
schloss sich Ende März  schliesslich noch die SVP, die sich im Abstimmungskampf
bisher zurückgehalten hatte, offiziell dem Nein-Lager an. Der Berner SVP-Nationalrat
Werner Salzmann begründete die Zurückhaltung seiner Partei gegenüber der NZZ
damit, dass man sich in einem Wahljahr befinde und somit «nicht beliebig Geld zur
Verfügung [habe], um die Kampagnen von Verbänden zu unterstützen». Hinter
vorgehaltener Hand sei man in Schützenkreisen jedoch sogar froh um die Zurückhaltung
der SVP, so die NZZ weiter, da ein klares Verständnis des Referendums als Angriff auf
Schengen/Dublin wohl eher der Befürworterseite zum Vorteil gereicht hätte. Alle
anderen grösseren nationalen Parteien gaben indes die Ja-Parole aus.

Anfang April zeugten erste Umfrageergebnisse von einer bereits starken
Meinungsbildung an den beiden politischen Polen. Insgesamt hatten 53 Prozent der
Befragten angegeben, (eher) für die Verschärfung des Waffenrechts stimmen zu wollen,
46 Prozent (eher) dagegen. In den Anhängerschaften der beiden grossen Polparteien
sprachen sich je über drei Viertel klar dafür (SP) bzw. klar dagegen (SVP) aus. Bei den
Mitte-Parteien betrug die Zustimmung hingegen trotz Ja-Parolen nur gerade 50 (FDP)
bzw. 47 Prozent (CVP). Die Abstimmung werde somit in der Mitte entschieden, so die
Experteneinschätzung. Das überparteiliche Ja-Komitee interpretierte den äusserst
knappen Vorsprung als «Weckruf» (Tages-Anzeiger), die Stimmbevölkerung noch klarer
von der Wichtigkeit von Schengen/Dublin überzeugen zu müssen. Dies schien der
Befürworterschaft zunehmend zu gelingen, konnte das Ja-Lager in den folgenden
Umfragen doch entscheidend zulegen. Zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin
verbuchte es mit einer Zustimmung von rund 60 Prozent einen komfortablen
Vorsprung. Die Sympathisantinnen und Sympathisanten aller grosser Parteien ausser
der SVP stellten sich mit klarer Mehrheit hinter die Vorlage, Frauen stärker als Männer
und städtische Gebiete stärker als ländliche Regionen. Der Verbleib der Schweiz im
Schengen-Raum zeichnete sich hingegen klar als das schlagende Argument der Debatte
ab.

Insgesamt bot der Abstimmungskampf über die lange Zeitdauer wenig Abwechslung,
verlief aber zugleich äusserst emotional. Vor allem auf der Gegnerseite war eine grosse
Wut spürbar, sowohl über die vermeintliche Entwaffnung der Schweizer Bürgerinnen
und Bürger als auch über die Fremdbestimmung aus Brüssel. Das Antasten des Rechts
auf eine private Waffe wurde als Angriff auf die Identität des Schweizervolkes gesehen.
Dagegen bot Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Gegnern wenig Angriffsfläche,
argumentierte sachlich und vornehm zurückhaltend, wie der Tages-Anzeiger den
Auftritt der Justizministerin in der SRF-«Arena» Mitte April beurteilte. Indem sich die
Befürworterseite hauptsächlich auf das Schengen-Argument beschränkte, wurden
allerdings von beiden Seiten die immergleichen Argumente bis zum Abstimmungstermin
schon fast gebetsmühlenartig wiederholt. 2

Nach einem langen und emotionalen Abstimmungskampf nahm die Schweizer
Stimmbevölkerung am 19. Mai 2019 die Übernahme der geänderten EU-Waffenrichtlinie
mit 63.7 Prozent Ja-Stimmen deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag bei 43.9 Prozent.
Ausser im Tessin (45.5% Ja) überwog die Zustimmung in allen Kantonen. Am höchsten
fiel sie in Basel-Stadt mit 75 Prozent Ja-Stimmen aus, gefolgt von den drei
Westschweizer Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt sowie dem Kanton Zürich mit
jeweils über 70 Prozent. Gesamtschweizerisch zeigte sich ein klarer Stadt-Land- oder
Zentrum-Peripherie-Graben, wobei die Zustimmung in den städtischen Zentren am
höchsten und – nebst dem Tessin – in den ländlichen Regionen wie dem Berner

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.05.2019
KARIN FRICK
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Oberland, der Innerschweiz und den Bündner Südtälern am niedrigsten ausfiel.
Vertreterinnen und Vertreter der Befürworterseite werteten das Ergebnis in der Presse
als positives Signal für die Beziehungen der Schweiz zur EU und blickten zuversichtlich
in Richtung der anstehenden europapolitischen Entscheidungen über die
Begrenzungsinitiative sowie über das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU.
Demgegenüber sah das unterlegene Nein-Lager im Resultat kein Ja zu Europa, sondern
schöpfte daraus neuen Elan für den Kampf gegen die Personenfreizügigkeit und das
Rahmenabkommen. «Solche angstgetriebenen Abstimmungsergebnisse wären künftig
die Regel, falls der Bundesrat das Rahmenabkommen mit der EU unterschreibt»,
zitierte beispielsweise die Aargauer Zeitung eine Mitteilung der SVP. Die Gesellschaft
für ein freiheitliches Waffenrecht ProTell, die an vorderster Front gegen die
Änderungen im Waffenrecht gekämpft hatte, liess derweil verlauten, man werde die
Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie nun sehr genau überwachen und den Bundesrat an
seinen Versprechungen messen, die er im Abstimmungskampf gemacht habe.
Der Ausgang der Abstimmung wurde sowohl von der Befürworter- als auch von der
Gegnerseite zu einem grossen Teil der neuen Justizministerin Karin Keller-Sutter
zugeschrieben. Sie habe mit ihrer Glaubwürdigkeit als ehemalige Polizeidirektorin eines
Grenzkantons die Unentschlossenen überzeugt, lobte sie etwa der Waadtländer FDP-
Nationalrat Laurent Wehrli in der «Tribune de Genève». Auch der Walliser SVP-
Nationalrat und Interimspräsident von ProTell Jean-Luc Addor bezeichnete die
Übernahme des EJPD durch Karin Keller-Sutter gegenüber der gleichen Zeitung als
«Schlüsselmoment» in der Kampagne, weil die St. Gallerin – im Gegensatz zu ihrer
Vorgängerin und «historischen Waffengegnerin» Simonetta Sommaruga – im Dossier als
glaubwürdig wahrgenommen worden sei. Die neue Bundesrätin bestand ihre Feuertaufe
vor dem Stimmvolk offensichtlich mit Bravour.

Abstimmung vom 19. Mai 2019

Beteiligung: 43.9%
Ja: 1'501'880 (63.7%)
Nein: 854'274 (36.3%)

Parolen:
– Ja: BDP, CVP, EVP, FDP (Jungfreisinnige: 3*), GLP, GP, KVP, SP; KdK, Economiesuisse,
SAV, SGV, SGB, Travail.Suisse, Gastrosuisse, Hotelleriesuisse, SBLV
– Nein: EDU, FP, SD, SVP; IGS, SOG, Schweizerischer Unteroffiziersverband, Jagd
Schweiz, ProTell, SBV
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Parmi les acteurs engagés pour un «oui» aux votations, le Vorort a joué son rôle de
porte-parole d’une économie helvétique très majoritairement favorable aux bilatérales,
dont l’investissement vis-à-vis de la votation fut évalué à plus de 10 millions de francs.
Autres organisations favorables: l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’Union
patronale suisse, l’Union suisse des paysans, l’USS, la FTMH, la Confédération des
syndicats chrétiens, les associations de banquiers et des assureurs, l’Association
transports et environnement. Soutien inhabituel qui démontre l’amplitude des débats,
l’Université de Neuchâtel s’est officiellement engagée pour les bilatérales en raison du
système d’échange qui les accompagne. Dans le rang des partis politiques: le PDC, le PS,
le PRD, le Parti libéral, le Parti chrétien-social et l’UDC sont allés dans le sens du
Conseil fédéral. Le débat au sein de cette dernière fut particulièrement houleux et a vu
Christoph Blocher légèrement vaciller à la tribune du congrès réuni sur la question des
bilatérales. Par 297 voix contre 201, les délégués UDC ont donné un mot d’ordre
favorable aux accords, alors que leur leader médiatique n’avait pu afficher une position
claire et cohérente sur la question (à relever que, le même jour, les délégués du Parti de
la liberté eurent moins d’atermoiements pour recommander un «non» massif). Ainsi,
plus de la moitié des sections cantonales de l’UDC se sont opposées à la décision du
parti national. Second camouflet pour Christoph Blocher, la position de l’ASIN dont il
est le président a été largement débattue par ses propres adhérents réunis en congrès,
furieux qu’une recommandation de vote vis-à-vis de la votation ne fut même pas à
l’ordre du jour. Au final, l’ASIN a, contre l’avis de Blocher, décidé de voter un mot
d’ordre. Ce dernier a débouché sur un «non» très majoritaire. 4
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Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Unternehmerverbände forderten die politischen Instanzen wiederholt zu einer
raschen Realisierung der in Aussicht genommenen Reformen auf. Die Linke hingegen
zeigte sich in vielen Bereichen – allerdings nicht beim Kartellrecht – skeptisch,
befürchtet sie doch von dem auch mit dem Schlagwort Deregulierung bezeichneten
Prozess einen Abbau von sozialen Rechten und Schutzmassnahmen für die
Arbeitnehmer. 5

ANDERES
DATUM: 31.12.1993
HANS HIRTER

Strukturpolitik

Les statistiques montrent que les PME forment la colonne vertébrale de l'économie
suisse. Néanmoins, selon Gerhard Pfister (pdc, ZG), le franc fort et la concurrence des
pays émergents mettent les PME, et donc indirectement l'emploi, sous pression. Ainsi, il
a proposé un postulat afin d'évaluer les modalités de lancement d'un fonds de
placement "Swiss Fund" qui permettrait non seulement de soutenir le développement
économique des PME, mais aussi d'offrir des possibilités d'investissements aux milieux
intéressés. D'après l'auteur du postulat, les PME manquent de capitaux pour investir et
garantir ainsi leur pérennité. Le Conseil fédéral s'est opposé à l'adoption de ce
postulat. Il a affirmé qu'un groupe de travail, composé du Secrétariat d'Etat à
l'économie (SECO), de la BNS, du Secrétariat d'Etat aux questions financières
internationales (SFI), d'economiesuisse, de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), de
l'Association suisse des banquiers (ASB) et de Swissmem, se penche déjà sur la situation
du marché du crédit pour les PME depuis 2005. En outre, il estime qu'une telle
intervention étatique dans l'économie privée n'est pas adéquate. En effet, il a rappelé
que la politique industrielle n'est que rarement couronnée de succès. Cependant, le
Conseil national a adopté le postulat par 118 voix contre 69 et 3 abstentions. Les voix de
l'UDC qui ont fait bloc contre ce postulat n'ont donc pas suffi. 6

POSTULAT
DATUM: 16.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Am 7. Februar stimmte das Volk über die Revision des Raumplanungsgesetzes ab,
gegen welche die GP und Umweltschutzorganisationen das Referendum ergriffen
hatten. Die drei bürgerlichen Parteien FDP, CVP und SVP stellten sich auf die Seite der
Bauern und befürworteten, dass die Landschaft ausserhalb der Bauzone intensiver
genutzt werden kann. Mit der Ja-Parole unterstützten auch der SGV und der Vorort die
Revision. Der übermässige Schutz der Landschaft sollte in den Augen der Befürworter
der wirtschaftlichen Initiative der Bauern nicht mehr im Wege stehen. Den Gegnern
stach hingegen die Gefahr vor einer Zersiedelung der Landschaft ins Auge. SP, Grüne
und Umweltschutzverbände wehrten sich gegen die Zulassung von bodenunabhängigen
Masthallen und Hors-sol-Gewächshäusern in der Landwirtschaftszone. In ihren Augen
würden ausserdem kleinere und Bergbauernbetriebe nicht mehr konkurrenzfähig
produzieren können. Entgegen der nationalen Parole schlugen sich die FDP Thurgau, Uri
und St. Gallen, die SVP Jura und die CVP Aargau auf die Seite der Gegner. Auch die
Gewerbeverbände Zürichs und Graubündens plädierten entgegen ihrer nationalen
Organisation für ein Nein. Ihre Parole war allerdings nicht von
Landschaftsschutzargumenten motiviert, sondern von der Angst vor
Konkurrenzvorteilen für Landwirte, welchen es mit der Reform ermöglicht würde,
nebenbei einen Gewerbebetrieb zu führen.

An der Urne hiess das Schweizer Stimmvolk die Teilrevision mit 55,9% Ja-Stimmen gut.
Die Kantone Basel-Land, Glarus, Schaffhausen und besonders deutlich der Kanton
Appenzell Innerrhoden (39,7% Ja-Stimmen) wiesen die Vorlage ab.
Überdurchschnittlich grosse Zustimmung erhielt die Vorlage in den Kantonen Luzern,
Zug, Freiburg, Tessin, Waadt und Wallis.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.02.1999
DANIEL BRÄNDLI
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Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) 
Abstimmung vom 7. Februar 1999

Beteiligung: 38,0%
Ja: 952'482 (55,9%)
Nein: 750'130 (44,1%)

Parolen:
– Ja: FDP (3*), CVP (1*), SVP (1*), LP, FP, Lega, EDU; SBV, Vorort, SGV, Schweizerischer
Tourismus-Verband.
– Nein: SP (1*), GP, LdU, EVP, PdA, SD (1*); SGB, SGU, WWF, Pro Natura, Heimatschutz,
Baumeisterverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 7

Laut einer Schätzung des Bundesamtes für Raumentwicklung (ARE) müsste der Kanton
Wallis mit Einführung der Rückzonungsplicht bei Weitem am meisten Bauzonenfläche
reduzieren. Dementsprechend laut waren nach Verabschiedung der Revision auch die
Proteststimmen aus dem Bergkanton. Allen voran kritisierte die CVP Unterwallis die
unterstützende Haltung der CPV Schweiz, wobei sie sogar eine Abspaltung von der
Mutterpartei in Betracht zog. Ende Juni lancierte der Gewerbeverband (SGV) das
Referendum zum RPG. Unterstützung erhielt er zu Beginn einzig von der CVP des
Kantons Wallis. Etwas später gesellten sich ebenfalls die FDP des Kantons Wallis, die
Junge CVP Schweiz und die SVP Schweiz dazu. Der Hauseigentümerverband (HEV),
welcher im Vorfeld als möglicher Referendumsträger gehandelt worden war,
distanzierte sich bereits kurz vor Lancierung explizit vom Referendum und gab bekannt,
er wolle sich ganz und gar auf seine verbleibende und im September zur Abstimmung
kommende Initiative konzentrieren. Gleichzeitig zur Lancierung des Referendums
durch den SGV unternahm der Kanton Wallis Bestrebungen zur Einreichung eines
Kantonsreferendums. Während letzteres aufgrund fehlender Unterstützung durch die
restlichen Kantone nicht zu Stande kam, reichte das Komitee um den SGV im Oktober
das Referendum mit 69'277 gültigen Unterschriften ein, wovon rund 30 000 alleine aus
dem Kanton Walis stammten. Die Volksabstimmung wurde auf den 3. März 2013
angesetzt. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2012
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Lors de la procédure de consultation sur les modifications d'ordonnances dans le
cadre de la mise en œuvre de l'art. 121a de la Constitution (Cst), les avis relatifs à la
nouvelle obligation de communiquer les postes vacants ont été récoltés. A l'exception
de l'UDC, tous les participants ont approuvé les modifications de l'Ordonnance sur le
service de l'emploi (OSE). Les associations patronales ont toutefois pointé du doigt la
charge administrative supplémentaire engendrée par la mesure. En effet, les petites et
moyennes entreprises ne disposent pas forcément de personnel spécialisé, voire
d'unité juridique, pour y faire face. Concernant la valeur seuil basée sur le taux de
chômage à partir de laquelle l'obligation devient effective pour la branche
professionnelle, trois cantons (JU, NE, TI), le PS, les syndicats, l'Union des villes suisses
et les associations de travailleuses et travailleurs se sont prononcés en faveur de la
proposition du Conseil fédéral fixée à 5%. Les associations patronales, neuf cantons (AI,
BL, FR, GE, NW, OW, SZ, VS, ZG) et le PVL prônaient un seuil de 8%. S'agissant du délai
de restriction de l'information relative aux emplois vacants, treize cantons (AG, BE, BL,
BS, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), le PRD, le PS, certains syndicats et associations
de travailleuses et travailleurs ont plaidé pour le délai de cinq jours proposé par le
Conseil fédéral. Le PVL et les associations patronales et professionnelles souhaitaient
un délai de deux voire trois jours. Le canton de Schwyz a rejeté l'avance en terme
d'information. De plus, quinze associations patronales ont préconisé une mise au
concours immédiate en l'absence de dossiers de candidature pertinents. Les syndicats
et le PS voudraient soumettre les employeuses et employeurs à un devoir de
justification concernant l'évaluation d'un dossier comme non approprié. Les
exceptions à l'obligation d'annonce des emplois vacants ont été accueillies
favorablement. Toutefois, les employeuses et employeurs aimeraient étendre les règles

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 01.11.2017
DIANE PORCELLANA
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d'exception. Pour les engagements de courte durée, ils ont soutenu la variante à
quatorze jours. Du côté patronal, la variante plus généreuse (moins d'un mois) a été
préférée. Finalement, les cantons ont salué le principe inscrit dans la Loi sur les
étrangers (LEtr), selon lequel ils sont responsables des contrôles et des sanctions. 9

Une déclaration tripartite sur le futur du travail et du partenariat social à l'ère de la
numérisation de l'économie a été signée par le conseiller fédéral Johann Schneider-
Ammann et les représentants de l'Union patronale suisse, de l'Union suisse des arts et
métiers, de l'Union syndicale suisse et de Travail.Suisse. Les différents acteurs
s'engagent à assurer la compétitivité de la place économique helvétique en adaptant les
conditions sociales et de travail pour défendre et créer des emplois décents et
hautement qualifiés. Ils misent également sur la formation et le perfectionnement
professionnels, ainsi que sur les conventions collectives de travail pour répondre aux
défis découlant de la numérisation de l'économie. 10

ANDERES
DATUM: 18.10.2018
DIANE PORCELLANA

Arbeitszeit

Nach monatelangen Verhandlungen zeichnete sich eine deutliche Annäherung der
Standpunkte ab. Im September lag ein Vermittlungsvorschlag auf dem Tisch, der dem
gesuchten Kompromiss sehr nahe kam. Der Vorstand des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes akzeptierte Zeitzuschläge für regelmässige Nachtarbeit und
verzichtete auf die bewilligungsfreie Ladenöffnung an sechs Sonntagen pro Jahr. In
diesem Moment scherte der Gewerbeverband aus und und brach die Verhandlungen
ab. Aus Solidarität sistierte auch der Abeitgeberverband die Gespräche. Der zweite
Anlauf für die Revision des Arbeitsgesetzes schien damit gescheitert zu sein. Nach
einigem Hin und Her signalisierten Gewerbe- und Arbeitgeberverband wieder
Gesprächsbereitschaft, wobei allerdings der Gewerbeverband bereits mit dem
Referendum drohte für den Fall, dass die definitive Fassung des Gesetzes nicht seinen
Vorstellungen entspreche. An der abschliessenden Sitzung der Arbeitskommission
wurde erwartungsgemäss keine Einigung erzielt. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.07.1997
MARIANNE BENTELI

In der Deutschschweiz wurde der Abstimmungskampf wegen der mangelnden
Unterstützung von SP und SGB nur sehr lau geführt, ganz im Gegensatz zur Romandie,
wo die Gegner der Vorlage in den Medien stärker präsent waren. Alle Parteien – mit
Ausnahme von PdA und SD – sowie die Gewerkschaften unterstützten die Vorlage; die
Grünen waren uneins und beschlossen Stimmfreigabe. Am 29. November hiess das Volk
die Gesetzesrevision mit 63,4% Ja-Stimmen gut. Die Romandie zeigte sich dem neuen
Gesetz gegenüber kritischer als die Deutschschweiz, aber längst nicht mehr so negativ
wie 1996. Einzig die Kantone Jura (64,8% Nein-Stimmen), Neuenburg (51,6%) und
Freiburg (50,1%) lehnten ab, während Genf (54,5% Ja-Stimmen), Waadt und Wallis (je
55,9%) zwar unterdurchschnittlich annahmen, ihr deutliche Ablehnung von 1996 aber
doch in eine Zustimmung umwandelten. Der Tessin, der zwei Jahre zuvor noch klar auf
der Seite der Nein-Stimmenden war, hiess das Gesetz im zweiten Anlauf mit 60,3% gut.
Die Deutschschweizer Kantone sagten alle deutlich ja, allerdings mit recht grossen
Unterschieden. Die Ja-Stimmen-Anteile lagen zwischen 58,8% (Thurgau) und 74,1%
(Zürich).

Abstimmung vom 29. November 1998

Beteiligung: 38,1%
Ja: 1'072'978 (63,4%) 
Nein: 620'011 (36,6%) 

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EDU, EVP, FDP, FPS, LdU (1*), SPS (2*), SVP; SAV, SBV, SGB, SGV,
TravailSuisse, VSA
– Nein: KVP, PdA (1*), SD (1*); Frauen macht Politik (FraP)
– Stimmfreigabe: GPS (3*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.11.1998
MARIANNE BENTELI
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Sowohl die Arbeitgeber wie die Gewerkschaften lehnten – wenn auch aus
entgegengesetzten Gründen – die Vorschläge zu den Ausführungsverordnungen zum
Arbeitsgesetz kategorisch ab. Beide Seiten verlangten zahlreiche Änderungen und
kritisierten die sprachliche Unklarheit der Texte. Die beiden Verordnungen
konkretisieren das neue Arbeitsgesetz, das vom Volk im Vorjahr im zweiten Anlauf
gutgeheissen worden war. Die Arbeitgeber der Industrie sprachen von übertriebener
Regulierung und einer insgesamt missglückten Vorlage. Auch der Gewerbeverband
(SGV) fand, die sozialpartnerschaftlichen Flexibilitäten würden zu sehr eingeschränkt.
Ganz anders reagierten die Gewerkschaften. Der SGB sah den Volkswillen missachtet
und in den Verordnungen der Versuch, die in der ersten Auflage des revidierten
Arbeitsgesetzes 1996 verworfenen Postulate durch die Hintertüre wieder einzuführen.
Unmut löste vor allem die neu eingeführte Jahresarbeitszeit aus, welche eine
Abweichung von den maximalen Wochenarbeitszeiten gestattet. Zudem enthalte die
Verordnung erstmals Bestimmungen über die „Arbeit auf Abruf“ [24], welche aus ihrer
Sicht gesetzlich verboten werden sollte. Besonders uneins waren sich Arbeitgeber und
Arbeitnehmer über den Sonderschutz bei Nachtarbeit. Gemäss Entwurf sollten
Arbeitnehmende ab 25 Nachteinsätzen pro Jahr einen zehnprozentigen Zeitzuschlag
erhalten. Arbeitgeberverband und SGV verlangten eine Ausdehnung auf 50 Nächte; der
SGB und der VSA wollten die Grenze bei 15 Nächten ansetzen, der CNG sogar bei 12. Die
Gewerkschaften sprachen sich zudem gegen jede Ausdehnung der Sonntagsarbeit aus:
allen Arbeitnehmenden seien mindestens 12 arbeitsfreie Sonntage pro Jahr
zuzugestehen. Weitere Streitpunkte waren die Höchstarbeitszeiten sowie die
Bedingungen für die Zulässigkeit von Überzeit. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.09.1999
MARIANNE BENTELI

Profitant du vent libéral soufflant sur le Parlement avec l'acceptation des initiatives
parlementaires (16.414 et 16.423), l'USAM renforce son offensive en faveur de la
flexibilisation du marché du travail. Elle présente un catalogue de mesures, dont
notamment l'augmentation du temps de travail hebdomadaire de 45 à 50 heures. Cela
répondrait d'une part à la numérisation et à la mobilité croissantes, d'autre part
permettrait de s'adapter aux pics de travail. La faîtière revendique également des
dérogations à la règle des 11 heures de repos consécutives. Le temps de repos
journalier devrait être réduit de 11 heures à 8 heures deux fois par semaine au lieu
d'une. Derrière ses propositions, l'USAM assure que le but recherché est davantage de
flexibilité, et non pas une augmentation du temps de travail. L'USS et Travail.Suisse
rejettent la flexibilité demandée. Pour ces derniers, réagir à la numérisation ne doit pas
se traduire par plus de flexibilisation. 14

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.11.2017
DIANE PORCELLANA

Suite à la refonte partielle de la loi sur la durée du travail (LDT), l'ordonnance relative à
la loi sur la durée du travail (OLDT) est totalement révisée. Le projet prévoit un
assouplissement des dispositions sur le temps de travail et de repos pour répondre à
l’évolution des besoins sociaux, tout en protégeant les travailleuses et travailleurs. La
procédure de consultation s'est déroulée de septembre 2017 à janvier 2018. Sur les 78
réponses obtenues, la plupart provenaient d'entreprises de transport
concessionnaires, d'associations des transports publics et de syndicats du secteur. Les
cantons se sont positionnés plutôt en faveur du projet, comme le PS et le CSPO. Du
côté des associations faîtières, l'Union des villes suisses (UVS) et le Groupement suisse
pour les régions de montagne (SAB) ont approuvé les modifications, contrairement à
l'USAM et à la Fédération suisse des avocats (FSA). Ces dernières ont pointé du doigt
l'insécurité du droit générée par l’extension du champ d’application de la LDT aux
travailleuses et travailleurs employés par des tiers. S'agissant des autres milieux
intéressés, la révision a généralement été saluée. La version révisée entrera en vigueur
le 9 décembre 2018. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
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Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Volksabstimmung vom 16. Mai wurde auch die Mehrwertsteuererhöhung zu
Gunsten von AHV und IV mit über 68% Nein-Stimmen wuchtig verworfen. Am
deutlichsten erfolgte die Ablehnung im Kanton Jura, wo nur 18,9% der Stimmenden ein
Ja in die Urne legten. Es folgten die Kantone Wallis (20%) sowie Nid- und Obwalden mit
21,7 resp. 22,7%. Am höchsten war der Ja-Stimmenanteil im Kanton Basel-Stadt mit
39,3%, gefolgt von Zürich (36,6%) und Bern (34,1%).

Abstimmung vom 16. Mai 2004

Beteiligung: 50,8%
Ja: 756 550 (31,4%)
Nein: 1 651 347 (68,6%)

Parolen:
– Ja: CSP, CVP, EVP, GPS, SPS; SBV, SGB, Travail.Suisse
– Nein: EDU, FDP, FPS, Lega, LPS, PdA, SD, SVP; Economiesuisse, SGV 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.05.2004
MARIANNE BENTELI

Erwerbsersatzordnung (EO)

Wie bereits bei der Behandlung im Parlament angedroht, wurde im Januar von der
Jungen SVP mit Unterstützung bürgerlicher Politikerinnen sowie der Präsidenten von
Arbeitgeber- und Gewerbeverband das Referendum gegen die vom Parlament im
Vorjahr verabschiedete Mutterschaftsversicherung ergriffen. Hauptargument der
Gegnerinnen und Gegner der Vorlage war, mit den Beschlüssen des Parlaments sei ein
neuer Sozialversicherungszweig „auf Pump“ eingeführt worden, der mit dem Verzicht
auf eine vorgängige Mehrwertsteuerabstimmung am Volk „vorbeigemogelt“ werden solle
und erst noch nach dem Gieskannenprinzip funktioniere. Prominent im
Referendumskomitee vertreten waren die Nationalrätinnen Egerszegi (fdp, AG), Fehr
(svp, ZH), Florio (lp, VD) sowie deren Vorgängerin Sandoz. Praktisch gleichzeitig
konstituierte sich ein bürgerliches Pro-Komitee, dem auf FDP-Seite – neben der
Zürcherin Nabholz – mehrheitlich Parlamentarierinnen aus der Romandie angehörten.
Aus der CVP engagierten sich vor allem Dormann (LU) und Zapfl (ZH). Die SVP war hier
lediglich mit Gadient (GR) vertreten; immerhin erhielt sie Unterstützung von der
ehemaligen SVP-Generalsekretärin Welti. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.01.1999
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Asylgesetz. Teilrevision
Abstimmung vom 24. September 2006

Beteiligung: 48,9%
Ja: 1 598 399 (67,8%) 
Nein: 760 787 (32,2%)

Parolen: 
Ja: CVP (6*), FDP (1*), SVP, LP, SD, EDU, FPS, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SP, EVP, CSP, PdA, GP; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen,
Hilfswerke, Schweizerische Flüchtlingshilfe.      
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2006
MARIANNE BENTELI

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG)
Abstimmung vom 24. September 2006

Beteiligung: 48,9%
Ja: 1 602 134 (68,0%) 
Nein: 755 119 (32,0%) 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2006
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Parolen: Ja: CVP (6*), FDP (1*), SVP, LP, SD, EDU, FPS, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
Nein: SP, EVP (1*), CSP, PdA, GP; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen,
Hilfswerke, Schweizerische Flüchtlingshilfe.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Familienpolitik

Wie bereits während den Ratsdebatten angekündigt ergriff der Gewerbeverband das
Referendum gegen die Harmonisierung der Kinderzulagen, das Volk stimmte am 26.
November darüber ab. Das Gesetz bildete einen indirekten Gegenvorschlag zur
Initiative „für fairere Kinderzulagen“ der Gewerkschaft Travail.Suisse, in der landesweit
einheitliche Kinderzulagen von 450 Fr. pro Kind gefordert wurden. Nachdem der
Gewerbeverband das Referendum gegen das Familienzulagengesetz ergriffen hatte,
beschloss Travail.Suisse, die Initiative zurückzuziehen und die dafür vorgesehenen
Mittel für die Abstimmungskampagne gegen das Referendum einzusetzen. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.04.2006
MARIANNE BENTELI

Im Vorfeld der Abstimmung kämpften neben dem Gewerbeverband auch
Economiesuisse sowie die SVP, die FDP und die Liberalen gegen die Neuerung. Sie
kritisierten die zusätzliche Belastung der Arbeitgeberseite, welche die Zulagen
weitgehend finanzieren muss. Sie wandten ein, dass durch den einheitlichen
Minimalsatz die Hoheit der Kantone eingeschränkt würde und dass die zusätzlichen
Mittel nach dem Giesskannenprinzip verteilt würden, statt sie gezielt jenen Familien
zufliessen zu lassen, die sie auch wirklich bräuchten. Für die SVP und den
Gewerbeverband bildeten ferner die Zahlungen an Kinder im Ausland, wenn ihre Eltern
in der Schweiz arbeiten, ein zentrales Argument gegen die Vorlage. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.2006
MARIANNE BENTELI

Mit einem Ja-Stimmenanteil von 68% hiess das Volk am 26. November die
Harmonisierung der Familienzulagen klar gut. Das Gesetz wurde einzig in Appenzell
Innerrhoden mit 54,4% abgelehnt. Am grössten war die Zustimmung mit 83,7% im
Kanton Jura. Es ist dies jener Kanton, in dem die Familien vom neuen Gesetz am
meisten profitieren werden, weil dort die Kinderzulagen am tiefsten waren. Auch die
Kantone Neuenburg, Waadt und Bern, deren Zulagen ebenfalls deutlich unter dem
künftigen Minimum lagen, stimmten der Harmonisierung mit Mehrheiten von über 70%
zu. Mit Ausnahme von Genf lagen die durchschnittlichen Ja-Stimmenanteile in den
Kantonen der Westschweiz und im Tessin höher als in der Deutschschweiz.

Abstimmung vom 26. November 2006

Beteiligung: 45,0%
Ja: 1 480 796 (68,0%)
Nein: 697 415 (32,0%) 

Parolen: Ja: CVP, SP, EVP, CSP, PdA, PSA, GPS, SD, EDU, Lega; SBV, SGB, Travail.Suisse.
Nein: FDP (4*), SVP, LP, FPS; Economiesuisse, SGV.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 20
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Bildung, Kultur und Medien

01.01.90 - 01.01.20 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Medien

Radio und Fernsehen

Sogleich nach der parlamentarischen Verabschiedung kündigte der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Referendum gegen die RTVG-Vorlage an. Der Verband
stellte sich gegen die doppelte finanzielle Belastung der Unternehmer, welche die
Abgabe künftig sowohl als Bürger wie auch als Unternehmen zu entrichten hätten. Dies,
sofern sie mit ihrem Unternehmen einen Jahresumsatz von über CHF 500'000
generieren, wobei der Umsatz die Höhe der Abgabe bestimmt, die der Bundesrat in
sechs Tarifkategorien festzulegen gedenkt. In seiner Botschaft zur RTVG-Revision hatte
der Bundesrat mit Rückgriff auf die Mehrwertsteuerstatistik 2010 festgehalten, dass bei
Definition des Mindestumsatzes bei einer halben Million weniger als 30% aller
Unternehmen abgabepflichtig wären. Für einen Drittel aller abgabepflichtigen
Unternehmen (Jahresumsatz CHF 500'000 bis 1 Mio.) würde die Abgabe ähnlich bis
gleich hoch ausfallen wie diejenige der Privathaushalte. Die 327 in der Schweiz
registrierten Unternehmen, die mit einem Jahresumsatz von über CHF 1 Mrd. in die
höchste Tarifstufe eingeteilt würden, hätten pro Jahr eine Abgabe in der Höhe von CHF
39'000 zu entrichten. Gemäss bundesrätlicher Botschaft hätten über 80% aller
abgabepflichtigen Unternehmen jedoch nicht mit einer Abgabe über einem Betrag von
CHF 1'000 zu rechnen. Mitte Dezember gab der SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler
bekannt, dass das Komitee "Nein zur Billag-Mediensteuer" bereits weit über die nötigen
50'000 Unterschriften sammeln konnte. Die Referendumsfrist endet am 15. Januar
2015. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2014
MARLÈNE GERBER

Mitte Januar 2015 deponierte der Gewerbeverband (SGV) sein Referendum gegen die
RTVG-Vorlage mit 91'990 Unterschriften bei der Bundeskanzlei, wovon deren 91'308
gültig waren und womit die erforderliche Anzahl Unterschriften (50'000) für das
Zustandekommen eines Referendums bei Weitem übertroffen wurde. Der SGV störte
sich nicht primär an der Einführung einer generellen Abgabe für alle Haushalte, sondern
vielmehr an der "Zwangsabgabe" für Unternehmen, wie der Direktor des SGV, Hans-
Ulrich Bigler, vor den Medien zu Protokoll gab. Sogleich meldete sich das
Befürworterkomitee unter der Führung der CVP zu Wort, mit dem Ziel, die Einwände
des SGV zu relativieren. 75% aller Unternehmen hätten aufgrund ihres geringen
Jahresumsatzes (CHF 500'000 oder weniger) keine Abgabe zu entrichten und weitere
9% der Unternehmen hätten mit der neuen Gesetzgebung geringere Zahlungen zu
leisten. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.01.2015
MARLÈNE GERBER

Der Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage wurde von Beginn an kontrovers geführt und
von den Medien in einer Ausführlichkeit begleitet, die im Vergleich zu den anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen beispiellos blieb. Dabei liess sich nicht verhindern,
dass die Debatte nicht nur eine technische und die Umstellungen im Gebührensystem
betreffende blieb, sondern gemäss Medien eher in eine Grundsatzdebatte zum Service
public und zur Rolle der SRG mündete. Rückblickend ist jedoch auch dieser Beschrieb
des Abstimmungskampfes nicht ganz zutreffend, denn die Debatte enthielt wenig
Substanz und dafür umso mehr Polemik.
Bereits Mitte Februar und somit gut vier Monate vor dem angesetzten
Abstimmungstermin, dem 14. Juni 2015, war der Direktor des Gewerbeverbandes (SGV)
und Referendumsergreifer – gemäss dem Blick – "stinksauer". In einem Brief warf er
der SRG vor, dass diese ihre redaktionelle Neutralität nicht wahre und "völlig einseitig"
und "auf Kosten der Gebührenzahler" über die Referendumsvorlage berichte. Der SGV
und mit ihm die SVP zogen aus diesen Gründen ihre Teilnahme an einer
Podiumsdiskussion zur RTVG-Vorlage zurück, welche von Karin Frei, der Moderatorin
der Diskussionssendung "Club" und somit SRG-Mitarbeiterin, geleitet worden wäre.
Laut Daten des BAKOM erhält die SRG 92% aller Gelder aus dem Gebührentopf.
Diskutieren wollte der Gewerbeverband hingegen in einem anderen Forum, und zwar in
der Frühjahrssession im Parlament, wo von der UVEK-Vorsteherin Auskünfte über die
Rolle der SRG verlangt wurden. Im Abstimmungskampf zeigte sich die SRG nicht präsent
im gekauften Raum, listete auf ihrer Webseite jedoch ausführliche Pro-Argumente auf,
wobei sie sich auf den Standpunkt stellte, dass sie sich bereits in der Vernehmlassung
und somit für alle einsehbar positiv zur Vorlage geäussert habe. Ferner gehöre die
Förderung der Diskussion über den Service public zum Leistungsauftrag der SRG. Die
Diskussion um den Service public lieber vertagen wollte hingegen Bundesrätin
Leuthard, welche an der Eröffnung zum Abstimmungskampf betonte, man solle mit
dieser Diskussion bis zum Erscheinen des vom Bundesrat zu erarbeitenden Berichts zu
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den Service-public-Leistungen warten.
Die Referendumsergreifer äusserten ihre Empörung zum Vorgehen der SRG in einem
Brief an das BAKOM sowie mit der Forderung, die Finanzkontrolle solle die
Finanzströme der SRG untersuchen – dies aufgrund eines Berichts der Zentralschweiz
am Sonntag, wonach die Regionalgesellschaften mit Mittelzuweisungen der SRG
Abstimmungskampf betreiben würden. Ebenfalls unzufrieden zeigte sich die
Gegnerschaft mit dem Text im Abstimmungsbüchlein und reichte eine
Stimmrechtsbeschwerde ein. Bei der Formulierung der gegnerischen Argumente durch
das Referendumskomitee hatte die Bundeskanzlei korrigierend eingegriffen, indem sie
ergänzte, dass "nach Ansicht des Komitees" in den nächsten Jahren bereits mit 1000
Franken Mediensteuer pro Haushalt und Jahr zu rechnen sei (der Bundesrat ging von
einem Betrag von CHF 400 aus). Vizekanzler André Simonazzi wies die Anschuldigungen
des Referendumskomitees zurück, bezeichnete diese als "tout bonnement absurde"
und betonte, dass sich die vom Bundesrat eingebrachten Änderungen darauf
beschränkt hätten, dem Stimmbürger die Urheberschaft dieser Behauptung erkennbar
zu machen. 
Durchs Band war die Kampagne geprägt von diversen, beinahe im Akkord präsentierten
Enthüllungen, welche von den Medien nicht in ihrer Breite ausgeschlachtet wurden –
evtl. auch aus dem Grund, da bereits wenige Tage später der nächste Vorfall darauf
wartete, dargelegt zu werden. So etwa wurde im Rahmen der RTVG-Abstimmung über
die bekannt gewordene Höhe des Lohns von SRG-Generaldirektor Roger de Weck
berichtet, ebenso über die zuerst mutmassliche und danach tatsächliche
Ständeratskandidatur vom damaligen SRG-Verwaltungsratspräsidenten Raymond
Loretan und über das vom Bundesgericht festgelegte Verbot, die Empfangsgebühren
der Mehrwertsteuer zu unterstellen. Ferner zogen sich durch die gesamte Kampagne
gegenseitige Beschuldigungen der Falschinformation, wobei der SGV diese nicht etwa
ans Pro-Komitee adressierte, sondern in erster Linie an die SRG – so etwa zur Frage, ob
die SRG bei Annahme der Vorlage mehr Geld erhalte oder ob die jetzige Regelung
tatsächlich keine Möglichkeit zur Gebührenbefreiung für Unternehmen erlaube, wie die
SRG in einer Broschüre festhielt. Auf der anderen Seite schlug der Behauptung des SGV,
in einigen Jahren werde der Gebührenzahler bereits CHF 1000 pro Jahr entrichten
müssen, heftiger Gegenwind entgegen. Ferner wurde Mitte Mai bekannt, dass das Nein-
Komitee auf seiner Homepage Personen als Anhänger des gegnerischen Komitees
aufführte, welche diesem gar nicht angehörten.
Auch dass die erste Trendumfrage in der ersten Maihälfte von einem Patt zwischen den
Befürwortern und Gegnern sprach, trug nicht unbedingt zur Abkühlung des hitzig
geführten Abstimmungskampfes bei – obwohl das Ja-Komitee unter der Führung der
CVP laut eigenen Aussagen bereits zu diesem Zeitpunkt das gesamte
Abstimmungskampfbudget aufgebraucht hatte. Tatsächlich blieb es um das offizielle
Pro-Komitee im weiteren Verlauf der Abstimmungskampagne relativ still. Ferner
formierten sich regionale Komitees, bestehend aus lokalen Radio- und TV-Stationen,
um für ein Ja an der Urne zu werben. Nicht zuletzt war es denn auch die SRG, welche
ihre 23'000 Mitglieder in einem Brief aufforderte, aktive Mobilisierungs- und
Überzeugungsarbeit zu leisten. Finanziell besser aufgestellt zeigte sich das gegnerische
Komitee, welches mit einer provokanten Abstimmungszeitung aufwartete, die mit einer
Auflage von 2,5 Mio. in den grösseren Städten und Agglomerationen verteilt wurde. "Not
amused" gab sich in diesem Zusammenhang der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger
(fdp), welcher sich auf Seite 3 der Zeitung gegen die SRG wetternd wiederfand. Er habe
keine Kenntnisse über seine Rolle in der Abstimmungszeitung gehabt; die Macher
hätten Auszüge aus einem vergangenen Interview zusammengeschnitten und aus dem
Kontext gerissen. Der Redaktionsleiter der Abstimmungszeitung gab auf Anfrage denn
auch zu, dass Leutenegger weder Autor des Artikels sei noch von dessen Erscheinen
gewusst habe. Der grundsätzliche Stil der SGV-Kampagnenführung wurde als gehässig
aufgefasst, was jedoch aufgrund der Zusammenarbeit mit der Werbeagentur Goal,
unter anderem Erfinder der Minarett-Raketen und der Messerstecherplakate, nicht
erstaunt: Auf gewissen Inseraten der Gegner war eine blutige Hand mit abgehackten
Fingern zu sehen, die in eine Mausefalle (als Metapher für die "Steuerfalle") getappt war.
Bezüglich Ausgewogenheit der Inseratekampagne in den Printmedien registrierte Année
Politique Suisse beinahe ein Gleichgewicht zwischen Befürwortern und Gegnern in
Bezug auf die Anzahl der publizierten Inserate, wobei sich die gegnerische Seite für
leicht mehr Inserate verantwortlich zeigte. Die Tonalität der Kampagne in der
Berichterstattung der Medien fiel gemäss dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) zu Gunsten der Gegner aus. 23
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In ihrem Referendumsvorhaben zur RTVG-Vorlage nicht unterstützt wurden der
Schweizerische Gewerbeverband und die SVP von Economiesuisse: Der
Wirtschaftsverband beschloss – wenn auch mit äusserst knappem Mehr – Anfang Jahr
die Ja-Parole zum Gesetz und verweigerte eine aktive Teilnahme am
Abstimmungskampf. Als Grund für diesen Entschluss führte Präsident Heinz Karrer an,
dass man mit der Abstimmungsvorlage keine relevanten wirtschaftlichen
Veränderungen erwarte, sondern in ihr lediglich einen Systemwechsel von einer Gebühr
zu einer Abgabe sehe. Inoffiziell wurden jedoch andere Vermutungen für diesen eher
überraschenden Positionswechsel ins Feld geführt. So munkelte man in den Medien,
diese Wende sei durch Lobbyarbeit und Eigeninteressen von gewissen Mitgliedern der
höheren Führungsetage herbeigeführt worden. 24

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 22.02.2015
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) und der Arbeitgeberverband ergriffen
zusammen das Referendum gegen die von einer SP-CVP-GP-Mehrheit im Parlament
beschlossene Vereinheitlichung der bisher gemäss kantonalem Recht ausbezahlten
Kinderzulagen. Da die neuen Minimalbeträge über den Ansätzen der meisten Kantone
liegen, waren für diese weitgehend von den Arbeitgebern finanzierten Sozialleistungen
mit Mehrkosten von rund 700 Mio Fr. pro Jahr zu rechnen. In der Volksabstimmung
unterlagen die Unternehmer bei einem Ja-Stimmenanteil von 68% deutlich. 25

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 04.05.2006
HANS HIRTER

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) ergriff im Januar das Referendum gegen
die Änderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG). Mit dem neuen
Gesetz würde die Höhe der Billag-Gebühr für Unternehmen nicht mehr pauschal,
sondern entsprechend der Höhe des erwirtschafteten Umsatzes festgelegt. Gemäss
dem SGV müssten die Unternehmen dadurch jährlich CHF 200 Mio. anstatt CHF 40 Mio.
bezahlen. Jean-François Rime, Präsident des SGV, sagte gegenüber der Tribune de
Genève, dass er mit dem neuen Gesetz für seine Unternehmen Billag-Gebühren in der
Höhe von CHF 4'500 bezahlen müsste, anstatt wie bisher CHF 700 bis 800. Jedoch
wären den Erläuterungen des Bundesrates zugfolge vor allem grosse Unternehmen von
der Revision betroffen. Rund drei Viertel der KMU, jene mit einem Umsatz unter CHF
500'000, müssten unter dem geänderten Gesetz keine Billag-Gebühren mehr bezahlen.
Ironischerweise beschloss Economiesuisse, deren Mitglieder durch die
Gesetzesänderung stärker zur Kasse gebeten würden, die Ja-Parole zum geänderten
RTVG. Auch der SGV trat keineswegs geschlossen gegen das neue RTVG an; Gastrosuisse
etwa, der Dachverband für Hotellerie und Restauration, war für die Einführung des
neuen Gesetzes. Wann immer Hans-Ulrich Bigler, Direktor des SGV, gefragt wurde,
wieso dem Verband die Bekämpfung des neuen RTVG so wichtig sei, verwies er auf die
Verbandsstrategie, die vor sieben Jahren angepasst worden war und sich grundsätzlich
gegen neue Steuern, Gebühren und Abgaben richtet. „Also müssen wir dagegen
kämpfen, wenn man die Wirtschaft stärker belasten will“, wurde er im Tages-Anzeiger
zitiert. Gegenüber der NZZ sagte Bigler, dass er seit seiner Wahl zum Direktor des SGV
im Jahr 2008 den Verband zur Referendumskultur zurückführen und wieder zu jener
Kampforganisation aufbauen wolle, die der SGV in den 1980er Jahren gewesen sei. 

Was Bigler unter kämpfen versteht, zeigte sich in den drei Monaten vor der
Referendumsabstimmung, die auf den 14. Juni angesetzt war. Die Kampagne des SGV
wurde von diversen Politikern und Medien als gehässig aufgefasst und bediente sich
teilweise unlauterer Mittel (siehe Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage). In den Medien
kam der Verdacht auf, Bigler wolle sich mit der aggressiv geführten Kampagne
insbesondere im Hinblick auf die Nationalratswahlen im Herbst profilieren. Der 57-
Jährige war bereits 2011 als Nationalratskandidat auf der Zürcher FDP-Liste angetreten,
hatte die Wahl aber als siebter von vier gewählten Zürcher FDP-Nationalräten verpasst.
Er wehrte sich gegen den Vorwurf, das RTVG-Referendum für seine
Nationalratskandidatur zu instrumentalisieren: Die Abstimmungskampagne sei im Team
entwickelt worden und nicht von ihm alleine, zudem hätte man die Kampagne in einem
Nicht-Wahljahr genau gleich geführt. Der SGV verlor die Referendumsabstimmung im
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Juni, wenn auch äusserst knapp. Bigler wurden aber gute Chancen auf einen
Nationalratssitz ausgerechnet, weil er mittlerweile erster Ersatzmann auf der FDP-Liste
war und weil der Zürcher FDP ein Sitzgewinn zugetraut wurde. Tatsächlich schaffte
Bigler im Herbst den Sprung in den Nationalrat: Er rutschte nach, nachdem Ruedi
Noser im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden war. 26
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